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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.1986

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §6;

Rechtssatz

Ob eine Wohnung zum notwendigen Betriebsvermögen gehört, ist von ihrer tatsächlichen überwiegend betrieblichen

Nutzung abhängig (Hinweis E 1.7.1981, 81/13/0046).
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